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Schematische Entscheidungsempfehlungen bei Vorstellungen von Patienten mit Erkältungssymptomatik COVID-19: 

Verdachtsabklärung und Maßnahmen  
Stand 15.04.2020  

 

Patient mit Erkältungssymptomen 
(wie z. B. Halsschmerzen, Husten, Fieber, 
Geschmack- und Geruchslosigkeit, Durchfall) 
steht vor der Praxis oder betritt die Praxis  
 

 Patient mit 
 Erkältungssymptomen  
 ruft an 

 Gesunder Patient ohne 
 Erkältungssymptome  
  

 
 

  

 
       Anamnese/Klärung, ob  
 - Kontakt (länger als 15 Minuten, enger als 2 Meter) mit Person die nachweislich an COVID-19 erkrankt sind  
   oder unter Verdacht stehen 
 - Mindestens einer dieser Risikofaktoren für einen schweren Verlauf zutreffen:  
   Alter ≥ 60 Jahre; Kardiale Vorerkrankungen ; Pulmonale Vorerkrankungen (z.B. Asthma, chronische Bronchitis); 
   Chron. Lebererkrankungen; Diabetes mellitus; Onkologischer Patient; 
   Immunsupprimierter Patient (Bedingt durch Erkrankungen oder Therapie). 
 
 
 
 
   

 
 

  Zahnmedizinische Behandlungen 
unter den üblichen 
RKI-Standard-Hygienemaßnahmen 
oder bei Erkältungssymptomen ggfls. 
Behandlung verschieben 
 

Frage, ob wegen der obigen 
Erkältungssymptomatik bereits ein Arzt 
aufgesucht worden ist 
 

  
Zahnmed. Behandlungen möglich,  
wenn keine Infektion mit Coronavirus 
bestätigt (Testergebnis negativ, denn 
sonst wäre der Patient in Quarantäne 
und nicht vor /in der Praxis!)  
Falls Notfallpatient mit Symptomen 
die Praxis betritt oder sich telefonisch 
meldet: s. u.  

Verweis des Patienten an seinen 
Hausarzt, Gesundheitsamt oder über die 
Servicenummer der Kassenärztlichen 
Vereinigungen 116117, der u.a. Test in 
Testzentren veranlasst  
(vorab telefonisch kontaktieren) 
 

  

 
 

  

 

Prüfung, ob Infektionsschutz mit  
FFP2-Atemschutzmaske inkl. 
Virenschutz, med. Einmalhandschuhe, 
Schutzbrille mit Seitenschutz, 
langärmliger Schutzkittel, Kopfhaube, 
gewährleistet ist  
 

  
Zahnmedizinische Behandlungen 
unter den erweiterten 
Schutzmaßnahmen 
 

 
 
 

  

Mögliches Vorgehen: 
- Medikamentöse Schmerztherapie, da grundsätzlich Behandlungspflicht bei unaufschiebbarem Notfall. 
- Verweis auf Klinik (nach telefonischer Vorabanfrage, ob Behandlung dort möglich ist), für Patienten, die unter starken  
  Verdacht stehen, bzw. COVID-19 infizierte.  
- Die Unikliniken in Freiburg und Tübingen behandeln bereits offiziell COVID-19-Patienten (COVID-19 Ambulanz). 

 

NEIN 

nicht aufschiebbarer zahnmed. Notfall (z.B. Abszess) 

JA 

NEIN 

bei negativem Testergebnis 

NEIN 

JA 

JA 


